
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/9/6 5Ob591/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1977

Norm

KO §28 Z4

Rechtssatz

Keine teilweise Anfechtung eines Vertrages wegen Vermögensverschleuderung, wenn ein wegen unsachgemäßen

Abbaus insolvent gewordenes Bergbauunternehmen einen Vertrag über die erforderlichen Sanierungsarbeiten

schließt, bei dem als Entgelt das bei den Sanierungsarbeiten anfallende Rohmaterial, (22.000 t Rohkaolin im Werte von

S 2,530.000,--) das dem fün?achen Jahresbedarf des die Sanierungsarbeiten durchführenden Unternehmens

entspricht, zum halben Marktpreis überlassen wird.
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